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Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, Stellungnahme 

7. Juni 1988 

Die Nö La ndesregierung beehrt sich mitzuteilen, da ß gegen den 

übermittelten Entwurf kein Einwand erhoben wird. 

Zur Kostenfrage darf a llerdings der Beschluß der La ndesfinanz

referentenkonferenz vom 26.5.1988 zur Kenntnis gebracht werden, 

wonach "der Bund im Fa lle der Verwirklichung der geplanten 

Novelle die gesamten Mehrkosten übernehmen müßte. 

Die La ndesfina nzreferentenkonferenz verlangt die Einbeziehung 

dieses Gegenstandes in die laufenden Verhandlungen über eine 

Vereinba rung na ch Art. 15a B-VG über die Besoldung der 

La ndeslehrer." 

Dem Präsidium des Nationalra tes werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungna hme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederästerreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 
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Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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